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Erstattung von Aufwendungen für die Kommunikation zwischen
hörbeeinträchtigten oder gehörlosen Eltern und Kindertagesein¬
richtungen oder Kindertagespflege

Durch das Erste allgemeine Gesetz zur Stärkurig der Sozialen Inklusion

in Nordrhein-Westfalen (Inklusionsstärkungsgesetz) hat das Kinderbil¬

dungsgesetz (KiBiz) eine Änderung in § 9 Abs. 1 Satz 4 erfahren, die

zum 1. Juli 2016 in Kraft getreten ist.

Zur Wahrnehmung der Elternrechte und Sicherstellung der Kommunika¬

tion von hörbeeinträchtigten oder gehörlosen Eltern in Kindertagesein¬

richtungen und Kindertagespflege wurden Verweise auf die Regelungen

im Behindertengleichstellungsgesetz NRW (BGG NRW) und in der Ver¬

ordnung zur Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kommu¬

nikationshilfen im Verwaltungsverfahren nach dem Behindertengleich¬

stellungsgesetz NRW (Kommunikationsunterstützungsverordnung -

KHV NRW) vorgenommen.

Danach haben Eltern, die Kommunikationsunterstützung benötigen und

deren Kinder in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege

betreut werden, die Rechte aus § 8 Abs. 1 Satz 2 BGG NRW in Verbin¬

dung mit der KHV NRW.

Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen arbeiten mit den

Eltern bei der Förderung der Kinder partnerschaftlich und vertrauensvoll

zusammen. Sie haben den gesetzlichen Auftrag, Eltern zu informieren,

zu beraten und sie bei der Erfüllung ihrer Erziehungsaufgaben zu unter¬

stützen. Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen können

mit Eltern, die eine hochgradige Hör- oder Sprachbehinderung haben,

jedoch im Allgemeinen nur schriftlich oder mittels einer Kommunikati¬

onshilfe (z.B. Gebärdensprachdolmetschung) kommunizieren.



Der Anspruch auf die notwendigen und geeigneten Kommunikationshil¬

fen stellt sicher, dass Eltern mit einer hochgradigen Hör- oder Sprach-

behinderung ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten tatsächlich und wir¬

kungsvoll im Rahmen von wesentlichen Gesprächen zur Umsetzung

des Bildungs- und Erziehungsauftrages wahrnehmen können.

Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 3 BGG NRW i.V.m. § 4 Abs. 2 Nr. 2 KHV NRW

haben für den Bereich der Kindertageseinrichtungen und der Kinderta¬

gespflege die zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 69

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII) die geeigneten Kommunikationsun¬

terstützungen bereitzustellen oder die entstandenen notwendigen Aus¬

lagen zu erstatten. Anspruchsgegner sind damit die Jugendämter als

örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß §§ 69, 85 Abs. 1

SGB VIII i.V.m. §§ 1, 1a, 8 Erstes Gesetz zur Ausführung des Kinder-

und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG).

Für den Anspruch ist wesentlich, dass eine Kommunikation über die

Kommunikationshilfe erforderlich ist und eine schriftliche Verständigung

zur Wahrung der Elternrechte nicht ausreicht oder nicht möglich ist. Der

Anspruch auf Kommunikationshilfen ist grundsätzlich ein Bereitstel¬

lungsanspruch und wandelt sich für den Fall, in dem der oder die Be¬

troffene die Kommunikationshilfe selbst organisiert, in einen Kostener¬

stattungsanspruch um. Damit trägt die Vorschrift dem Wahlrecht der

Betroffenen Rechnung, ggf. eine eigene Kommunikationshilfe (insbe¬

sondere eine bestimmte kommunikationshelfende Person) hinzuzuzie¬

hen.

Darüber hinaus gilt weiterhin die Regelung meines Erlasses vom

11.01.2013:

Seite 3 von 4



Gemäß § 20 Absatz 4 KiBiz dürfen die nach dem KiBiz gele steten Mittel

ausschließlich zur Erfüllung von Aufgaben nach diesem Gesetz verwen¬

det werden.

Unter anderem aus § 3 Absatz 2 und § 9 Absatz 2 KiBiz geht hervor,

dass sowohl die Zusammenarbeit mit Eltern, als auch die Information

und Beratung von Eltern einen hohen Stellenwert hat und somit als Auf¬

gabe nach den Bestimmungen des KiBiz anzusehen ist. Es bestehen

deshalb keine Bedenken, wenn der Träger der Kindertageseinrichtung

im Bedarfsfall die den gehörlosen Eltern entstehenden Kosten für eine

Gebärdensprachdolmetschung erstattet, um die Umsetzung des Bil-

dungs- und Erziehungsauftrags im regelmäßigen Dialog zu gewährleis¬

ten.

Ich bitte, den Jugendämtern Ihres Landesteils den Inhalt dieses Erlas¬

ses in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben.

Im Auftrag
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